
zwei. Er besuchte aber jene, die während der Herr
schaft seines Vaters die treuesten und ergebensten 
Untertanen des ehemaligen Rittergutsbesitzers W. sen. 
"waren. Es sind dies der erste Buchhalter, die Köchin,' 
der Leibkutscher, das Kindermädchen, Bürovorsteher 
von verschiedenen Rechtsanwälten in Q. und H., sowie 
ehemalige Geschäftsfreunde seines Vaters. Zum Besuch 
des Grabes seiner Großeltern hatte er jedoch keine 
Zeit. Aus diesem ganzen Verhalten kam der Senat zu 
der Schlußfolgerung, daß sich der Angeklagte mit sei
nem Vater in der Vergangenheit ausführlich über die 
'ehemaligen Besitzverhältnisse unterhalten hat. Es wäre 
ihm sonst nicht möglich gewesen, bei diesem Besuch 
überall dort vorzusprechen, wo tatsächlich eine ge
wisse Aussicht bestand, Unterlagen über die Ausdeh
nung der ehemaligen W.’schen Besitzungen zu erlangen. 
Sein ganzes Verhalten bei all seinen Besuchen sowohl 
'in H. als auch in Q. zeigt, daß er nur bestrebt war, den 
Verbleib eines jeden Stückchens ehemaligen Vermö
gens der W.s festzustellen. Überall fragte er nach dem 
Zustand des Gutes, erkundigte sich nach baulichen 
Veränderungen, nach dem Stand der Mechanisierung, 
nach dem Zustand der Äcker und ihren Erträgen und 
wollte sogar den Agronomen über diese Dinge befragen. 
"Einen jeden, der seinem Vater früher ergeben war, be
fragte er nach Unterlagen über dessen frühere Besit
zungen. Er war sich dabei auch bewußt, daß er den 
Kreis Q. nicht betreten durfte, da dort der Wirkungs
kreis seines Vaters als Rittergutsbesitzer war. Der An
geklagte sagte selbst, daß er sich deshalb nicht legal 
'nach Q. getraut habe; er befürchtete Fragen nach dem 
'Grund seines Kommens, wohingegen ihn in M., von 
ivo er sich eine Aufenthaltsgenehmigung erschlichen 
hatte, keiner kannte.

Daß er diesen illegalen Besuch in Q. bereits vor sei
ner Abfahrt beabsichtigte und auch damit rechnete, 
Von unseren Staatsorganen festgenommen zu werden, 
zeigt folgende Äußerung gegenüber seinem Chef bei 
der Hanomag: „Sollte ich nicht wiederkommen, bin 
ich geschnappt worden.“ Er muß ihm dabei auch ge
sagt haben, daß er nach Q. fährt, denn bereits kurz 
nach seiner Festnahme wurde von der Hanomag bei 
dem Staatsanwalt des Kreises Q. angerufen und ange
fragt, wo der Angeklagte bleibe. Im Zusammenhang 
mit seinen Bemühungen, Unterlagen über die ehemali
gen Besitzungen zu erlangen, sind auch seine verschie
denen Äußerungen zu sehen, daß er eines Tages als 
Grundbesitzer wieder zurückkehren und die Herrschaft 
wieder übernehmen werde. Als Angehöriger der bei uns 
gestürzten Klas'se der Großgrundbesitzer hoffte er auf 
Grund der Politik der Bundesrepublik, daß seine Herr- 
'schaftszeit bald wieder kommen werde. Deshalb hatte 
er sich auch jetzt im Frühjahr 1957 wieder nach Q. 
begeben.

Die Handlungen und Äußerungen des Angeklagten 
stellen objektiv die vom Westen betriebene Politik des 
„Aufweichens“ dar. Bei solchen Bürgern wie den Zeu
gen B., H. oder G. waren Voraussetzungen vorhanden, 
durch Redereien von einer baldigen Wiederkehr und 
Restaurierung alter kapitalistischer Ausbeutungsver- 
'hältnisse den alten Untertanengeist wach zu halten. 
Welche Folgen ein solches Vorgehen nach sich ziehen 
kann, lehrt uns am deutlichsten das Beispiel des kon
terrevolutionären Putsches im Oktober 1956 in Ungarn. 
Die Vorfälle in Ungarn zeigen, daß das Vorgehen des 
W. nicht nur Boykotthetze gegen unseren Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, sondern gleichzeitig auch eine Unter
stützung der zum Krieg treibenden imperialistischen 
Kräfte Westdeutschlands und des gesamten westlichen 
Imperialismus bedeutet. Das dies nicht nur objektiv, 
sondern auch subjektiv so war, schlußfolgert der Senat 
aus weiteren Äußerungen des Angeklagten. Wenn er 
'gegenüber B. die Meinung vertrat, daß er mit einem 
Zerfall des sozialistischen Lagers durch eine kriege
rische Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion 
Und China rechne und dann seine Zeit gekommen sei 
um zurückzukehren, so zeigt sich darin, daß er auf eine 
Einverleibung der Deutschen Demokratischen Republik 
in die Bundesrepublik rechnet. Es zeigt sich auch fer
ner als Ergebnis der Hauptverhandlung, daß der An
geklagte unter derartigen Aspekten auf eine Wieder
errichtung der wirtschaftlichen und damit politischen 
Macht der bei uns gestürzten Klasse der Großgrund

besitzer und Monopolherren spekulierte. Diese Ansicht, 
'die er durch sein Verhalten gegenüber den Zeugen 
Unmißverständlich zum Ausdruck brachte, ist die klare 
Konzeption der gestürzten Ausbeuterklasse, die stets 
bestrebt ist, ihre alte Klassenherrschaft mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln wiederzuerrichten, und zu 
diesem Zweck auch nicht vor dem Krieg in seiner 
bestialischsten Form zurückschreckt. Denn es kann auf 
friedlichem Weg, d. h. mit Zustimmung der Arbeiter
klasse, keine Wiederherstellung alter beseitigter Herr- 
schaftsverhältnisse der gestürzten Ausbeuterklasse 
mehr geben. Daraus ergibt sich, daß der Angeklagte 
'sowohl objektiv als auch subjektiv neben dem Tatbe
stand der Boykotthetze auch den der Kriegshetze er
füllt hat.

Die Spekulation des Angeklagten auf einen Krieg 
zwischen der Sowjetunion und China sowie seine Kon
zeption eines kriegerischen Überfalls auf sämtliche 
Volksdemokratien und die Sowjetunion stellen auch 
dadurch, daß er sie anderen Bürgern der DDR gegen
über vertrat, eine Bekundung von Völkerhaß dar. In 
der Äußerung eines derartigen Wunsches des Kriegs
ausbruchs zwischen der Sowjetunion und China zeigt 
sich die ganze Verworfenheit des Imperialismus, der 
stets darauf spekuliert, daß Zwist und Uneinigkeit 
zwischen anderen Völkern seinen eigenen Interessen 
zugute kommt, und der überall dort, wo solche ihm 
dienlichen Zwistigkeiten nicht bestehen, durch seine 
'Agenten Provokationen veranstalten läßt, um sein 
Ziel zu erreichen.

Klar und unmißverständlich soll dem Angeklagten 
gezeigt werden, daß es bei uns in der Deutschen De
mokratischen Republik mit Restaurierungsversuchen 
ein für allemal vorbei ist und wir in dieser Frage 
auch zu keinerlei Kompromissen bereit sind. Jahrhun
dertelang haben die Großgrundbesitzer die Bauern 
und Landarbeiter in Deutschland unterdrückt, aus
genutzt und ausgebeutet. Der Angeklagte, als Ange
höriger dieser Klasse, würde, wieder im Besitz der 
ehemaligen W.’schen Güter, zu einem ebensolchen 
Ausbeuter wie seine Vorfahren, wie alle Großgrund
besitzer, werden. Er würde die gleiche, für das Volk 
verderbliche Politik unter Einsatz seiner wirtschaft
lichen Macht betreiben, wie diese sie früher betrieben 
haben. Ihm und den Angehörigen seiner Klasse muß 
durch eine solche Entscheidung klar und unmißver
ständlich gesagt werden, daß wir ihre Besuche in un
serem Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht nur nicht 
wünschen, sondern ablehnen. Der Angeklagte kam zu 
uns in die Deutsche Demokratische Republik, um mit 
Hilfe anderer Bürger, in deren Bewußtsein noch Reste 
alten Untertanengeistes vorhanden sind, Ausgangsposi
tionen für eine Restaurierung alter Ausbeutungsver
hältnisse zu schaffen.

Es war aber auch zu berücksichtigen, daß der Ange
klagte ebenso in weniger bedeutungsvollen Fragen die 
Gesetze unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates mißach
tete. So tauschte er bedenkenlos 100 Westmark gegen 
400 DM der Deutschen Notenbank um und kaufte dafür 
einen Fotoapparat, mit dem er Aufnahmen anfertigte 
und den er nach Westdeutschland mitnehmen wollte. 
Im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, Unter
lagen über die Größe des ehemaligen W.’schen Be
sitzes zu erhalten, stellen diese Aufnahmen in gewissem 
Umfang eine Dokumentation über die Besitzungen dar.

. . . .  Unter Berücksichtigung all dieser Umstände 
kommt der Senat zu der Strafe von fünf Jahren und 
drei Monaten Zuchthaus.

Zivilrecht
§ 196 Abs. 1 Ziff. 1, Abs. 2 BGB; §§ 2 Abs. 2, 5 der 

Anordnung über die Rückgabe von Verpackungsmitteln 
bei der Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen vom 4. März 1954 (GBl. S. 294).

1. Über die Grenzen der Gesetzesauslegung in der 
Rechtsprechung.

2. Zur Frage der Verjährung des Anspruchs des Ver
leihers auf Vertragsstrafe wegen verspäteter Rückgabe 
von Leihverpackungsmaterial.
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